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1. Instanz

Aktenzeichen S 10 SB 196/01
Datum 18.09.2002

2. Instanz

Aktenzeichen L 18 SB 111/02
Datum 23.07.2003

3. Instanz

Datum -

I. Auf die Berufung der KlÃ¤gerin wird das Urteil des Sozialgerichts WÃ¼rzburg vom
18.09.2002 aufgehoben. Die Streitsache wird zur erneuten Verhandlung und
Entscheidung an das Sozialgericht WÃ¼rzburg zurÃ¼ckverwiesen.
II. Die Kostenentscheidung bleibt der Entscheidung des Sozialgerichts vorbehalten.
III. Die Revision wird nicht zugelassen.

Tatbestand:

Streitig ist, ob der Beklagte zu Recht den Grad der Behinderung (GdB) der KlÃ¤gerin
von 90 auf 60 herabbemessen und die Merkzeichen B und aG entzogen hat.

Der Beklagte stellte bei der am 1926 geborenen KlÃ¤gerin mit Bescheid vom
10.07.1990 â�� nach Ã¤rztlicher Stellungnahme nach Aktenlage durch Dr.S. ,
Fachrichtung unbekannt â�� einen GdB von 90 fÃ¼r folgende Behinderungen fest:
1. Gehbehinderung bei Austausch HÃ¼ftgelenksendoprothese mit Spongiosaplastik
links und HÃ¼ftgelenksarthrose rechts mit FunktionseinschrÃ¤nkung,
Iliosakralgelenksarthrose beidseits, X-Fehlstellung der Beinachsen, Hallux rigidus
bei Knick-Senk-SpreizfÃ¼Ã�en beidseits (Einzel-GdB 80) 2. chronisch
rezidivierendes WirbelsÃ¤ulensyndrom mit Funktionsbehinderung bei
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ausgeprÃ¤gten degenerativen VerÃ¤nderungen und Bandscheibenvorfall L 6/S 1
(Einzel-GdB 20) 3. Hypertone Kreislaufdisregulation (Einzel-GdB 10) 4.
Hepatopathie, chronisch rezidivierender Harnwegsinfekt (Einzel-GdB 10).

Ferner gewÃ¤hrte der Beklagte die Merkzeichen B, G und aG.

Die KlÃ¤gerin erlitt am 28.03.1999 einen Herzinfarkt und begehrte am 06.07.1999
die Neufeststellung ihrer Behinderungen. Nach versorgungsÃ¤rztlichen
Stellungnahmen nach Aktenlage der Internistin Dr.M. vom 23.08.1999 und der
AllgemeinÃ¤rztin Dr.H. vom 17.09.1999 stellte der Beklagte nach AnhÃ¶rung der
KlÃ¤gerin und versorgungsÃ¤rztlichen Untersuchungen durch die AllgemeinÃ¤rztin
Dr.K. (Gutachten vom 02.08.2000) und den Internisten Dr.D. (Gutachten vom
21.07.2000) mit Ã�nderungsbescheid vom 03.08.2000 fÃ¼r die Zeit ab
Bekanntgabe des Bescheides als Behinderungen fest: 1. Endoprothetische
Versorgung beider HÃ¼ftgelenke bei Austausch HÃ¼ftgelenksprothese mit
Spongiosaplastik links, Iliosakralarthrose beidseits, X-Fehlstellung der Beinachsen,
Hallux rigidus mit Knick-Senk-SpreizfuÃ� beidseits (Einzel-GdB 50) 2. chronisch
rezidivierende WirbelkÃ¶rper-Syndrome bei degenerativen VerÃ¤nderungen,
Schulter-Arm-Beteiligung beidseits (Einzel-GdB 20) 3. koronare Herzkrankheit mit
abgelaufenem Myokardinfarkt, Ballondilatation mit Stenteinlage (Einzel-GdB 20) 4.
somatoforme StÃ¶rung (Einzel-GdB 10).

Den GdB bewertete er mit 60. Die Merkzeichen B und aG entzog er. Der Beklagte
begrÃ¼ndete die Herabbemessung und den Entzug der Merkzeichen mit dem guten
Operationsergebnis an beiden HÃ¼ftgelenken im Jahr 1990.

Der Widerspruch war erfolglos (Widerspruchsbescheid vom 06.02.2001).

Im anschlieÃ�enden Klageverfahren vor dem Sozialgericht (SG) WÃ¼rzburg hat die
KlÃ¤gerin die Aufhebung des Bescheides vom 03.08.2000 in der Fassung des
Widerspruchsbescheides vom 06.02.2001 beantragt. Das SG hat die KlÃ¤gerin von
der Internistin und Rheumatologin Dr.J. anlÃ¤sslich des Termins zur mÃ¼ndlichen
Verhandlung am 18.09.2002 untersuchen lassen (Gutachten vom 18.09.2002). Die
in der Beweisanordnung vom 29.07.2002 vom Vorsitzenden der 10. Kammer des SG
gestellten Beweisfrage, ob "beim Vergleich der dem Ã�nderungsbescheid vom
03.08.2000 zugrunde gelegenen Befunde, die mit einem GdB von 60 bewertet
wurden mit dem jetzt bei der KlÃ¤gerin zu erhebenden Befunden eine wesentliche
Ã�nderung im Sinne einer Verschlechterung/Besserung eingetreten ist" sei, hat die
SachverstÃ¤ndige verneint. Die gesundheitlichen Voraussetzungen fÃ¼r das
Merkzeichen B hat sie bejaht, da die KlÃ¤gerin bei der Benutzung Ã¶ffentlicher
Verkehrsmittel infolge ihrer Gehbehinderung regelmÃ¤Ã�ig auf fremde Hilfe
angewiesen sei, insbesondere um Sturzereignisse mit Verletzungsfolgen zu
vermeiden. Die Voraussetzungen fÃ¼r das Merkzeichen aG hat sie verneint. Das SG
hat die Klage mit Urteil vom 18.09.2002 abgewiesen und sich bezÃ¼glich der
HÃ¶he des GdB und des Merkzeichens aG der Beurteilung der SachverstÃ¤ndigen
Dr.J. angeschlossen. BezÃ¼glich des Merkzeichens B ist das SG der
SachverstÃ¤ndigen nicht gefolgt und hat dies damit begrÃ¼ndet, dass die
KlÃ¤gerin wegen ihrer Sturzneigung nach eigenen Angaben Ã¶ffentliche
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Verkehrsmittel nicht mehr benutzen kÃ¶nne und regelmÃ¤Ã�ig allein mit dem Auto
fahre. Das SG hat insoweit kein BedÃ¼rfnis fÃ¼r eine weitere GewÃ¤hrung des
Anspruchs auf unentgeltliche BefÃ¶rderung einer Begleitperson in Ã¶ffentlichen
Verkehrsmitteln gesehen.

Gegen dieses Urteil hat die KlÃ¤gerin Berufung eingelegt und darauf hingewiesen,
dass die SachverstÃ¤ndige Dr.J. die gesundheitlichen Voraussetzungen fÃ¼r das
Merkzeichen B bejaht habe. Auch das Merkzeichen aG stehe ihr zu, da sie mit
KrÃ¼cken schmerzfrei nur eine Strecke von 50 Meter zurÃ¼cklegen kÃ¶nne. Auf
Grund des jahrelangen stÃ¤ndigen KrÃ¼ckeneinsatzes leide sie auch unter
Schmerzen im Handgelenks- und Armbereich. Weiterhin seien ihre
WirbelsÃ¤ulenbeschwerden schlimmer, als von der gerichtsÃ¤rztlichen
SachverstÃ¤ndigen festgestellt. Insbesondere der HalswirbelsÃ¤ulen-Bereich sei
von der SachverstÃ¤ndigen nicht ausreichend gewÃ¼rdigt worden. Weiterhin seien
auch die Verengung der Halsschlagader und der damit verbundene schwankende
Blutdruck sowie die Herzbeschwerden nicht ausreichend berÃ¼cksichtigt.

Die KlÃ¤gerin beantragt, das Urteil des SG WÃ¼rzburg vom 18.09.2002 und den
Bescheid vom 03.08.2000 in der Fassung des Widerspruchsbescheides vom
06.02.2001 aufzuheben.

Der Beklagte beantragt, die Berufung der KlÃ¤gerin gegen das Urteil des SG
WÃ¼rzburg vom 18.09.2002 zurÃ¼ckzuweisen.

Die Beteiligten haben sich mit einer Entscheidung im schriftlichen Verfahren
einverstanden erklÃ¤rt.

ErgÃ¤nzend zum Sachverhalt wird auf die Schwerbehindertenakte des Beklagten
und die Gerichtsakten beider RechtszÃ¼ge Bezug genommen.

EntscheidungsgrÃ¼nde:

Der Senat entscheidet mit EinverstÃ¤ndnis der Beteiligten ohne mÃ¼ndliche
Verhandlung (Â§ 124 Abs 2 Sozialgerichtsgesetz [SGG]).

Die nach Â§Â§ 143, 151 SGG zulÃ¤ssige Berufung der KlÃ¤gerin ist im Sinne der
ZurÃ¼ckverweisung an das SG begrÃ¼ndet.

Das Landessozialgericht kann durch Urteil die angefochtene Entscheidung aufheben
und die Sache an das SG zurÃ¼ckverweisen, wenn das Verfahren an einem
wesentlichen Mangel leidet (Â§ 159 Abs 1 Nr 2 SGG).

Das sozialgerichtliche Urteil leidet an wesentlichen VerfahrensmÃ¤ngeln. Das SG
hat gegen den Grundsatz der Amtsermittlung (Â§ 103 SGG) verstoÃ�en, indem es
Ã¼ber den Antrag der KlÃ¤gerin befunden hat, ohne ein
SachverstÃ¤ndigengutachten auf orthopÃ¤dischem Gebiet einzuholen. Der
Grundsatz der Amtsermittlung ist auch dadurch verletzt, dass es die rechtlichen
Voraussetzungen einer wesentlichen Ã�nderung im Sinne des Â§ 48
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Sozialgesetzbuch â�� Zehntes Buch â�� (SGB X) verkannt hat und die fÃ¼r die
Annahme einer wesentlichen Ã�nderung erforderlichen medizinischen
Feststellungen nicht hat treffen lassen. Es hat auch die Grenzen der freien
BeweiswÃ¼rdigung verfahrensfehlerhaft nicht beachtet (Â§ 128 SGG).

Das SG hat den Sachverhalt von Amts wegen zu erforschen (Â§ 103 1.Halbs SGG).
Dieser Grundsatz gilt im Sozialgerichtsgesetz wegen des Ã¶ffentlichen Interesses an
der AufklÃ¤rung des Sachverhalts und der Richtigkeit der Entscheidung (Meyer-
Ladewig, Kommentar zum SGG, 7.Aufl, Â§ 103 RdNr 1). Der
Untersuchungsgrundsatz bezieht sich auf den Sachverhalt (aaO RdNr 3). Es
mÃ¼ssen alle Tatsachen ermittelt werden, die fÃ¼r die Entscheidung in
prozessualer und materieller Hinsicht wesentlich und damit entscheidungserheblich
sind (aaO RdNr 4 a). Wenn das Gericht davon absieht, SachverstÃ¤ndige zu
bestellen, so verstÃ¶Ã�t es gegen Â§ 103 SGG, wenn es eine Tatsachenfrage selbst
beurteilt, ohne selbst Ã¼ber besondere eigene Sachkunde zu verfÃ¼gen (aaO RdNr
7 b).

Zwar hat das SG von der Internistin und Rheumatologin Dr.J. ein Gutachten
eingeholt und diese hat sich auch auf orthopÃ¤dischem Gebiet gutachtlich
geÃ¤uÃ�ert. Hierzu war sie aber nicht fachkompetent (vgl aaO Â§ 118 RdNr 12
unter Verweisung auf BSG SozR 1500 Â§ 160 a Nr 60 bei Beweisaufnahme mittels
eines Terminsarztes). Nach Â§ 407 a Abs 1 Satz 1 Zivilprozessordnung (ZPO) hat der
SachverstÃ¤ndige unverzÃ¼glich zu prÃ¼fen, ob der Auftrag in sein Fachgebiet
fÃ¤llt und ohne die Hinzuziehung weiterer SachverstÃ¤ndiger erledigt werden kann.
Ist dies nicht der Fall, hat er unverzÃ¼glich das Gericht zu verstÃ¤ndigen (Â§ 407 a
Abs 1 Satz 2 ZPO). Dies hat Dr.J. unterlassen. Das SG hÃ¤tte sich aber gedrÃ¤ngt
fÃ¼hlen mÃ¼ssen, auf orthopÃ¤dischem Gebiet ein Gutachten einzuholen, da auch
ihm die erforderliche Sachkunde gefehlt hat. Zwar kann ein Gericht auch dem
Gutachten eines Terminsarztes folgen, insbesondere bei einfachen Befunden, wenn
an Unterlagen Ã¼ber eine frÃ¼here, eingehende Untersuchung angeknÃ¼pft wird
(aaO Â§ 128 RdNr 7 b). Ein solcher Fall liegt hier aber nicht vor. Der Beklagte hat die
KlÃ¤gerin im Verwaltungsverfahren nicht orthopÃ¤disch begutachten lassen. Nach
Sachlage war vorliegend nicht lediglich eine sozialmedizinische Beurteilung
hinreichend geklÃ¤rter medizinischer Sachverhalte gefragt â�� hier kann im
Einzelfall eine sozialmedizinische Beurteilung ausreichend sein -, vielmehr waren
hier Art und Umfang der Behinderungen auf orthopÃ¤dischem Fachgebiet im
sozialgerichtlichen Verfahren erstmals zu klÃ¤ren. Die Annahme eines Einzel-GdB
von 80 im Vergleichsbescheid vom 10.07.1990 weist auf einen erheblichen
orthopÃ¤dischen Befund hin. Das SG hÃ¤tte sich daher gedrÃ¤ngt fÃ¼hlen
mÃ¼ssen, den Sachverhalt auf orthopÃ¤dischem Gebiet mittels eines
Fachgutachtens aufzuklÃ¤ren.

Das SG hat auch die Grenzen der freien BeweiswÃ¼rdigung in
verfahrensfehlerhafter Weise nicht beachtet (vgl Meyer-Ladewig aaO Â§ 128 RdNr
10), indem es dem Gutachten der Dr.J. gefolgt ist, obwohl diese auf
orthopÃ¤dischem Gebiet nicht Ã¼ber die erforderliche Fachkunde verfÃ¼gt hat. Die
Grenzen der freien BeweiswÃ¼rdigung sind auch dadurch verletzt, dass sich das SG
Ã¼ber die Feststellungen der SachverstÃ¤ndigen Dr.J. bezÃ¼glich der

                               4 / 6

https://dejure.org/gesetze/SGG/128.html
https://dejure.org/gesetze/SGG/103.html
https://dejure.org/gesetze/SGG/103.html
https://dejure.org/gesetze/ZPO/407a.html
https://dejure.org/gesetze/ZPO/407a.html
https://dejure.org/gesetze/ZPO/407a.html


 

gesundheitlichen Voraussetzungen fÃ¼r das Merkzeichen B ohne ausreichende
BegrÃ¼ndung hinweggesetzt hat. Die vom SG fÃ¼r die Ablehnung des
Merkzeichens herangezogene BegrÃ¼ndung, wegen der Sturzneigung der KlÃ¤gerin
und ihren Angaben deshalb regelmÃ¤Ã�ig mit dem Auto zu fahren, bestehe kein
BedÃ¼rfnis fÃ¼r eine weitere GewÃ¤hrung des Anspruches auf eine unentgeltliche
BefÃ¶rderung einer Begleitperson in Ã¶ffentlichen Verkehrsmitteln, ist fÃ¼r den
Senat nicht nachvollziehbar. Es ist vielmehr offensichtlich, dass der Anspruch der
KlÃ¤gerin nicht deshalb verneint werden kann, weil die KlÃ¤gerin â�� ohne in Besitz
des Merkzeichens B zu sein â�� Ã¶ffentliche Verkehrsmittel nicht benutzt.

Das SG hat auch die rechtlichen Voraussetzungen einer wesentlichen Ã�nderung im
Sinne des Â§ 48 SGB X verkannt. Nach Â§ 48 SGB X ist der Verwaltungsakt mit
Wirkung fÃ¼r die Zukunft aufzuheben, soweit in den tatsÃ¤chlichen oder
rechtlichen VerhÃ¤ltnissen, die bei Erlass eines Verwaltungsaktes mit Dauerwirkung
vorgelegen haben, eine wesentliche Ã�nderung eintritt. Ein Bescheid, mit dem der
GdB nach Â§ 48 SGB X wegen Ã�nderung der tatsÃ¤chlichen VerhÃ¤ltnisse
herabgesetzt worden ist, wirkt nicht auf Dauer, weil er sich im teilweisen Entzug des
vormals festgestellten GdB erschÃ¶pft. FÃ¼r die Beurteilung einer dagegen
gerichteten reinen Anfechtungsklage (Â§ 54 Abs 1 Satz 1 SGG) ist maÃ�geblich, ob
der Herabsetzungsbescheid bei seinem Erlass der Sach- und Rechtslage
entsprochen hat (vgl BSG SozR 3-3870 Â§ 3 Nr 7 mwN). Voraussetzung fÃ¼r die
Feststellung, ob eine Ã�nderung vorliegt ist ein Vergleich zwischen den objektiven
VerhÃ¤ltnissen im Zeitpunkt des Erlasses der bindend gewordenen letzten
bescheidmÃ¤Ã�igen Feststellung der Leistung und dem Zustand im Zeitpunkt der
Neufeststellung (von Wulffen SGB X 4.Auflage Â§ 48 RdNr 7). Das SG hat von der
SachverstÃ¤ndigen eine gutachtliche Ã�uÃ�erung zum Vergleich der VerhÃ¤ltnisse
im Zeitpunkt der Neufeststellung und der gerichtsÃ¤rztlichen Begutachtung
abverlangt. Es wurden somit medizinische Sachverhalte herangezogen, die fÃ¼r die
Frage einer wesentlichen Ã�nderung im Sinne des Â§ 48 SGB X unerheblich sind.
Wegen der fehlerhaften Fragestellung an die SachverstÃ¤ndige ist das Gutachten
nicht verwertbar. Es wird daher auch auf internistischem Gebiet eine erneute
Begutachtung erforderlich sein.

Die festgestellten Verfahrensfehler sind wesentlich, da das angefochtene Urteil auf
ihnen beruhen kann. Es ist nicht auszuschlieÃ�en, dass das SG bei einer
ordnungsgemÃ¤Ã�en Sachverhaltsermittlung und ohne VerstoÃ� gegen den
Grundsatz der freien BeweiswÃ¼rdigung anders entschieden hÃ¤tte.

Es liegt im Ermessen des Senats, ob er in der Sache selbst entscheidet oder
zurÃ¼ckverweisen will. Die ZurÃ¼ckverweisung soll die Ausnahme sein (aaO Â§
159 Anm 5). In AbwÃ¤gung zwischen den Interessen der Beteiligten an einer
Sachentscheidung sowie dem Grundsatz der ProzessÃ¶konomie und dem Verlust
einer Instanz hÃ¤lt der Senat wegen der notwendigen umfangreichen
Beweisaufnahme (SachaufklÃ¤rung durch Einholung eines orthopÃ¤dischen und
internistischen Gutachtens) eine ZurÃ¼ckverweisung fÃ¼r geboten.

Die Kostenentscheidung bleibt dem SG vorbehalten.
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GrÃ¼nde, die Revision zuzulassen, sind nicht ersichtlich (Â§ 160 Abs 2 Nrn 1 und 2
SGG).

Erstellt am: 13.10.2003

Zuletzt verändert am: 22.12.2024
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